
§ 2 - In Kraft treten
Diese Änderungssatzung tritt mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft. 
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Planung:

3.1. Hinweise durch Planzeichen aus der 19. Änderung

                         Verkehrsflächen außerhalb Geltungsbereich gem. 1. förmlicher Änderung des B-Plans

1.1. Festsetzungen durch Planzeichen aus der 19. Änderung

                         Verkehrsflächen

1.2. Den Festsetzungen durch Planzeichen werden folgende Planzeichen angefügt:

                         Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung

2.1. Festsetzungen durch Text aus der 19. Änderung

2.1.1 Die Abstandsflächenbestimmungen des Bauordnungsrechts (BayBO) sind einzuhalten.

2.1.2 Mit dem Einreichen der Unterlagen zum Bauantrags- oder Freistellungsverfahren sind die Ergebnisse 
einer Bodenuntersuchung im Baubereich einzureichen und die entsprechenden Behörden einzubinden.

2.1.3 Mit der Fertigstellung der oberen Bodenschichten ist für Grünflächen, die für eine Gartennutzung 
geeignet oder vorgesehen sind, der Nachweis für unbelasteten Boden in der nach der Bebauung 
vorliegenden Schicht von 0 bis 60 cm unter Geländeoberkante beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten einzureichen.

2.1.4 Die Pflanzung von heimischen Sträuchern und heimischen oder zukunftsträchtigen Stadtbaumarten 
ist vorzusehen.

2.1.5 Bei Neuanlage von Einfriedungen ist ab OK Boden 10 cm freizuhalten, um die Durchlässigkeit für 
Kleintiere zu gewährleisten.

2.1.6 Die bekannten Flächen und Abflussmulden sind aus Gründen der Hochwasservorsorge freizuhalten. 
Anpflanzungen, Zäune sowie die Lagerung von Gegenständen, welche den Abfluss behindern oder 
fortgeschwemmt werden können, sind verboten.

Die Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude wird mindestens 25 cm über Fahrbahn-
oberkante/ über Gelände festgesetzt.

Tiefgaragenzufahrten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Stark- regen auf der Straße 
oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.

Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Räume sind geeignete 
Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. Hebeanlagen oder Rückschlagklappen.

Gebäude, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, sind bis 25 cm über Gelände konstruktiv 
so zu gestalten, dass infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann.

In Wohngebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müssen Fluchtmöglichkeiten 
in höhere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein.

In öffentlichen Gebäuden, die aufgrund der Hanglage ins Gelände einschneiden, müssen öffentlich 
zugängliche beschilderte Fluchtmöglichkeiten in höhere Stockwerke oder Bereiche vorhanden sein.

Flachdächer (0 Grad-15 Grad) sind mindestens mit einem Anteil von 60% der Dachflächen - ausgenom-
men Flächen für technische Dachaufbauten - bei einer Substratschicht von mindestens 8 cm mit Gräsern 
und Wildkräutern zu bepflanzen und so zu unterhalten. Ausnahmen für Anlagen zur Gewinnung von 
Solarenergie können zugelassen werden.

Niederschlagswasser, welches nicht auf Grundstücken, auf denen es anfällt, versickert oder als Brauch-
wasser genutzt werden kann, ist auf dem Grundstück zurückzuhalten und gepuffert direkt in ein 
Gewässer oder nach den Maßgaben der kommunalen Entwässerungssatzung in einen öffentlichen 
Misch- oder Regenwasserkanal einzuleiten.

3.2. Hinweise durch Text aus der 19. Änderung

3.2.1 Durch Abschwemmung von Korrosionsrückständen kommt es bei Kupferdachrinnen 
und -fallrohren zu einem Eintrag von Schwermetallen in den Boden- und Wasserhaushalt. 
Dieser belastet die Umwelt und ist daher - wenn möglich - zu vermeiden.

3.2.2 Kellergeschosse sind aufgrund der Schichtenwasserverhältnisse wasserdicht auszuführen.

3.2.3 Mit den Bauantragsunterlagen ist ein Entwässerungseingabeplan einzureichen.

3.2.4 Der Anschluss von Wasser- sowie Abwasseranlagen erfolgt an das städtische Wasser- bzw. Abwas-
serleitungssystem. Die entsprechenden Satzungen des KU Stadtwerke Penzberg sind zu beachten.

3.2.5 Mit dem Einreichen der Unterlagen zum Bauantrags- oder Freistellungsverfahren ist ein Freiflächen-
gestaltungsplan mit einzureichen.

3.2.6 Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen:

Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans Überflutungen auftreten. 
Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von ober-
flächlich abfließendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. 

Eine Sockelhöhe von mind. 25 cm über der Fahrbahnoberkante wird empfohlen. Kellerfenster sowie Keller-
eingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden.

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

3.2.7 Behandlung von Niederschlagswasser:

Grundsätzlich ist für eine gezielte Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser oder eine Ein-
leitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbenutzungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die 
Kreisverwaltungsbehörde erforderlich. 
Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdische Gewässer die Voraussetzungen 
des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Nr. 2 BayWG mit TRENOG 
(Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische 
Gewässer) und bei Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) die Voraussetzungen der erlaubnisfreien 
Benutzung im Sinne der NWFreiV (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung) mit TRENGW (Tech-
nische Regeln für das zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-
ser) erfüllt sind.

3.2.8 Hinweise zur Bemessung und Gestaltung von erforderlichen Behandlungsanlagen für verschmutztes 
Niederschlagswasser von Straßen sind den einschlägigen Technischen Regeln zu entnehmen.

4. Der bisherige Planteil wird für den Geltungsbereich der Änderung durch den 
vorstehenden Planteil ersetzt.

2.2. Den Festsetzungen durch Text werden folgende Texte angefügt:

2.2.1 Die Baumassenzahl BMZ beträgt BMZ 7,0.

Satzung der Stadt Penzberg zur 22. Änderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Auf der Grube" 
vom 07.11.1989.

Die Stadt Penzberg erlässt aufgrund der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 23 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO), des Art. 81 der bayerischen Bauordnung (BayBO) und 
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) diesen Bebauungsplan als Satzung.

§ 1 - Änderung
Der Bebauungsplan "Gewerbegebiet Auf der Grube" der Stadt Penzberg vom 07.11.1989 wird für den 
Geltungsbereich der Änderung wie folgt geändert:

Vereinfachtes Verfahren

Änderung des Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren
gemäß § 13 BauGB

22. Änderung 
des Bebauungsplans 
"Gewerbegebiet Auf der Grube"
der Stadt Penzberg

22. Änderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Auf der Grube" 
der Stadt Penzberg.
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Verfahrensvermerke

Die Stadt Penzberg erlässt aufgrund der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO), des Art. 81 der bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) und der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 
diesen Bebauungsplan als Satzung.

1. Aufstellungsbeschluss:

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 21.09.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans im ver- 
einfachtenVerfahren gemäß § 13 BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
am               ortsüblich bekannt gemacht.

2. Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom                 wurde mit Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom                bis                 öffentlich ausgelegt. 
Dies wurde am                 ortsüblich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass von einer 
Umweltprüfung abgesehen wird.

3. Beteiligung der Behörden: 

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom                 wurden die Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom                 bis 
                beteiligt.

4. Satzungsbeschluss: 

Die Stadt Penzberg hat mit Beschluss des Stadtrats vom                 den Bebauungsplan gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Penzberg, den  ...........................                                                  Stadt Penzberg       

                                                                                                     …………………...................................… 
                                                                                                     Stefan Korpan 
                                                                                                     Erster Bürgermeister

5. Ausgefertigt:

Penzberg, den  ...........................                                                  Stadt Penzberg       

                                                                                                     …………………...................................…
                                                                                                     Stefan Korpan 
                                                                                                     Erster Bürgermeister

6. Bekanntmachung: 

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
am                 durch Amtsblatt Nr.                 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan mit Begründung, Umweltbericht, spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung und 
schalltechnischer Verträglichkeitsuntersuchung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden 
in der Stadt Penzberg zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 

Der Bebauungsplan ist damit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der 
Bekanntmachung hingewiesen.

Penzberg, den  ...........................                                                  Stadt Penzberg       

                                                                                                     …………………...................................… 
                                                                                                     Stefan Korpan 
                                                                                                     Erster Bürgermeister

VERFAHRENS- UND FORMVORSCHRIFTEN

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften - sowie die Vorschriften über die Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden, die Vorschriften über die Begründung zum Bebauungsplan, 
sowie die Vorschriften bezüglich der Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebauungsplans 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Stadt Penzberg gemacht worden ist.

Mängel der Abwägung, im Zuge der von der Stadt Penzberg gem. § 1 Abs. 6 BauGB vorzunehmenden 
gerechten Abwägungen der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander, sind 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Stadt Penzberg geltend gemacht worden sind. 

Der Sachverhalt, der die Verletzungen oder den Mangel begründen soll, ist dabei darzulegen.

Penzberg, den  ...........................                                                  Stadt Penzberg       

                                                                                                     …………………...................................…
                                                                                                     Stefan Korpan 
                                                                                                     Erster Bürgermeister
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